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lieber die Mitwirkung 
der technischen Hochschulen bei der Studienreform der höheren Verwaltung

u i* )
Von W. Franz, Professor an der Technischen Hochschule Berlin

das is t meine U eberzeugung — wird die gesam te technische In telli
genz in sicherer W eise für unsere S taaten und unsere Volksgem ein
schaft d irekt nutzbar gem acht und das Ansehen der Teehnikorschaft

Ich werbe für den Gedanken, neben den U niversitäten auch die Tech
nischen Hochschulen als akademische B ildungsstätten des Nach

wuchses der höheren V erwaltung heranzuziehen. Denn nur dann —

*) N r. I  Seite 98 und Nr. II  Seite 100 dieser W ochenschrift. 43

A lle  R e ch te  Vorbeha lten

Friedrich Eggcmann
Äm 9. Septem ber d. J .  nachm ittags 3 J/a U hr is t nach kurzem  K ranken

lager der R egierungs- und B aurat im M inisterium der öffentlichen 
A rbeiten F r i e d r i c h  E g g c m a n n  aus dem Loben geschiodon. E r 
gehörte dem A rchitekten-V erein länger als 30 Jah re  an und hat an den 
A rbeiten und dem Geschick des Vereins allezeit lebhaften A nteil ge
nommen. D er Verein beklagt schmerzlich den V erlust seines Mitgliedes.

A nton Friedrich Eggomann wurde am 31. Jan u ar 1852 in O sna
brück als Sohn eines Gymnasiallehrers geboren. E r besuchte das 
Rats-Gymnasium seiner V ate rs tad t und legte dort 
im H erbst 1870 die Reife - Prüfung ab. E s war 
im Anfang des deutsch - französischen Krieges.

, Die große Zeit ließ den jungen Eggomann nicht 
rasten. Kaum war die Prüfung beendet, so tra t 
er, noch 18jährig. am 7. Septem ber 1870 als 
E in jah rig -F re iw illiger in das 57. Infanterie- 
Regim ent ein und zog m it diesem Regim ent in 
das Feld. Zurückgekehrt, begann er seine A us
bildung zum Bauingenieur. E r war ers t Bau- 
elovo bei der Vonlo - H am burger Eisenbahn in 
Osnabrück und studierte dann an der Technischen 
Hochschule in Hannover. Im November 1876 
bestand er die B auführer - Prüfung. Daraul 
wurde er beim Bau der Schiffahrtskanälo im 
m ittleren Em sgebiet und später bei Regulierungs- 
bauten an der W eser im Bauboreiche Hameln be
schäftigt. Am 7. Oktober 1881 orfolgto seine E r
nennung zum Rogierungsbaumeister. Als solcher 
leitete er zunächst den Bau der Ufermauern am 
Landwohrkanal in Berlin, war dann eine Zeitlang 
dom Zentralbureau für M eteorologie und H ydro
logie in K arlsruhe überwiesen zur Teilnahme an 
der vom Reiche angeordneten U ntersuchung der 
Hochwasserverhältnisse des Rheins und führte 
schließlich E rw eiterungsbauten an der O stpreußi
schen Sudbahn aus.

M it dom Bau des Oder—Spreekanals tra t Eggemann wieder in 
die eigentliche wasserbauliche T ätigkeit zurück. Von Dezember 1887 
bis Oktober 1891 leitete er die vierte Bauabtoilung des Kanals in 
Fürstenberg  a. d. Oder m it ihren schwierigen und bedeutungsvollen 
U ntersuchungen an großen Schleusen, zahlreichen Brücken, Sicher- 
heitstoren, D ichtungsstrecken udgl. In  dieser Z eit erfolgte am 19. Ju n i 
1891 seine Ernennung zum W asserbauinspektor, nachdem er vorher 
im H erbst 1889 aus dem M ilitärvorhältnis als L eutnant m it der Be
rechtigung zum Tragen der Landwehr-Armeeuniform ausgoschieden 
war. Nach Beendigung der Kanalbauten wurde er am 1. Oktober 1891'

zur Uebernahme einer Ortsbaubeamtenstollo nach Hoya an der W eser 
und später, am 1. April 1895, als M itglied der Elbstrom -Bauverwal
tung nach Magdeburg versetzt. H ier wurde er 1898 zum B aurat be
fördert. Am 1. Oktober 1900 folgte seine V ersetzung nach Mllnstor 
als V ertre te r des technischen D irigenten der D ortm und—Emskanal- 
V erw altung und sechs Jah re  später nach Berlin als V orsteher des 
technischen Bureaus der W asserbau-A bteilung des Ministerium. Seine 
hier ausgeübte T ätigkeit wurde durch die V erleihung des Roten Adlor- 

ordens und am 25. März 1907 durch die E rnen
nung zum Regierungs- und B aurat anerkannt.

Den Erholungsurlaub, den er im Sommer 
1909 antrat, sollte er n icht mehr in vollem Um
fange genioßen. M itten in den Vorbereitungen 
zur Teilnahme an dem internationalen Kongreß 
für die Materialienprllfung der Technik in Kopen
hagen, an dem er im amtlichen A ufträge toil- 
nehmon sollte, tra f  ihn ein Anfall von Influenza, 
aus dom sich später eine schwero Lungenentzün
dung entwickelte. E r erlag ihr. D icht gedrängt 
umstanden seine zahlreichen Freunde und Be
kannten die Bahre bei der Abschiedsfeier im 
Trauerhause am 12. September. Von hier wurde 
sie auf W unsch des V erstorbenen nach Osna
brück überführt.

Eggemann war ein Mann von reichem W issen 
und gediegener praktischer Erfahrung. E r hatte  
ein treffliches U rteil Uber technische Angelegen
heiten und verstand es, seine Meinung in verbind
licher Form und in klaren W orten  zum A us
druck zu bringen. Niemals sah man ihn auf
brausen oder heftig  werden. Eine beneidens
werte Ruhe war ihm eigen, die ihn befähigte, in 
allen Lagen die V erhältnisse gu t zu überschauen 
und das Richtige zu tun. Diese Ruhe und Selbst
beherrschung w irkte auf seine Umgebung und 

verschaffto ihm das große V ertrauen, das er aller Orten genoß. M it 
der ernsten Auffassung des Lebens verband er aber Freude am ge
selligen V erkehr. Man empfand wohltuend den Geist, der in seinem 
Hause herrschte, der in der Fürsorge für das Glück des A nderen 
das eigene Glück fand. Der biedere Mann wird allen Freunden und 
Fachgenossen unvergeßlich bleiben. Der Prediger im Trauerhause 
ha tte  das Rechte getroffen, als er zum Grundgedanken seiner Ab- 
schiodsrode don W ahlspruch vom Lutherhause in W ittenberg  nahm: 

in silontio e t spe fortitudo mea.
G e r h a r d t
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dauernd gehoben, wenn ein Teil der regierenden Beamten aus den 
Technischen Hochschulen hervorgeht — wenn die Technischen Hoch
schulen zu Hochschulen der V erw altung werden.

Ob der Gedanke praktisch ausführbar is t, s teh t zur Diskussion. Um 
mitzuholfen, hierbei unnötige Differenzpunkte auszuschalton und mög
lichst bald zu klaren V orstellungen des E rreichbaren zu kommen, hatte 
ich in Nr. 18 dieses B lattes versucht, einige V oraussetzungen festzustellen.

Gegen diese Ausführungen wendot sich H err S tad tbaurat a. D. 
Koehn, indem er seine bereits auf der Danziger Tagung vorgebrachte 
abfällige K ritik  von Studieueinrichtungen der C harlottenburger Hoch
schule wiedorkolt.

Die Form, in der hier (in Nr. 18 dieses Blattes) *) dio abweichende 
Meinung nochmals zum Ausdruck gebracht wird, veranlaßt mich, meinen 
vorerwähnten Ausführungen einige Zusätze zu machen.

V or 10 Jahren  sind die Studienpläne für S tudierende des 
M aschineningeniourwesens (es handelt sich nur um letztere — nicht 
etwa um A rchitekten und Bauingenieure) einer zeitgemäßen Umände
rung untorzogen worden, in deren Verfolg dann 1902 von dem U nter
richtsm inisterium  eine neue Diplomprüfungsordnung erlassen wurde.

In dieser Prüfungsordnung is t zum ersten Mal dio sowohl in der 
S tudentenschaft, wie in der Berufspraxis hervorgetretone Fordorung 
nach einer weitergehenden Differenzierung Rechnung getragen worden, 
insbesondere is t auch die Forderung — auf welche die L eiter der In 
dustriew erke Gewicht legen —  erfüllt worden, daß die Studierenden 
sich eingehender m it Sozial-, Rechts- und W irtschafts-W issenschaften 
beschäftigen u n d  ihre K enntnisse auf diesen Gebieten in der Haupt- 
prüfung u a c h w e is e n  können.

Die ganze Neuordnung war überhaupt von dem Gedankon ge
tragen, daß dem älteren und von festeren Zielen bestim m ten Studenten 
größere Selbstständigkeit im Studium  gelassen werden müsse. Es 
m ußte also auch eine größere W ahlfreiheit in den zur E rlangung 
des Grades „Diplom -Ingenieur“ geforderten Disziplinen gow ährt werden. 
W ährend der erste Teil des Studium s für alle Studierenden der Ab
teilung der gleiche ist, is t deshalb im zweiten Teil eine Differenzie
rung  eingotreten. E s werden in der Prüfungsordnung fünf Richtungen 
unterschieden:

Eine erste für Studierende, welche sich dem allgemeinen Maschinen
bau widmen wollen, eine zweite für solche, die in den Staatsoisen- 
bahndienst tre ten  wollen, in der dritten  werden die besonderen A n
forderungen der E lektrotechnik berücksichtigt, die vierte begünstigt 
das Studium  der technischen Physik und is t bestim m t für zukünftige 
Laboratorium singenieure der großen M aschinenfabriken, und schließ
lich oine fiinfto Richtung, bei der der einzelne Studierende sich in 
besonderem Maße und in größerem Umfange auch m it solchon Diszi
plinen beschäftigen kann, dio in einer vorwiegend dor V erw altung von 
Industriew erken gewidmeten B erufstätigkeit von Bedeutung sind. 
Diese Prüfungsordnung h a t das Mißfallen des A rchitekten-V ereins er
reg t, der schon auf der Danziger Tagung durch seine V ertre te r er
klären ließ, daß sie „gefährliche H albheiten“ bringon werde. Koehn 
geh t je tz t noch w eiter und verlangt, daß die Maschineningenieure bezw. 
die A bteilung für M aschineningenieurwesen die im Jah re  1902 in K raft 
getretenen Bestimmungen wieder zur Aufhebung bringen müßten. 
Soweit ich über die Ansichton dor maßgebenden Stellen un terrichtet 
bin, glaube ich, daß dieser Forderung n ic h t  entsprochen werden kann. 
Die Bestimm ungen haben sich bew ährt; insbesondere is t die Möglich
k e it begrüßt worden, daß nunm ehr auch solche Akademiker die D i
p lom haup tp rü fung  bestehen können (also ihre ganze akademische 
A usbildung an der Technischen Hochschule finden können), welche 
durch besondere Fähigkeit, N eigung und Berufsziele zu den V erw altungs
wissenschaften hingezogen werden und diesen einen erheblichen Teil 
ihrer ganzen S tudienzeit gewidmot haben. Die Zustimm ungen zu 
diesem Teile der Bestimmungen mehren sich. Aus zahlreichen Briefen 
und mündlichen Aeußerungen der Sachverständigen und Interessenten 
geh t hervor, daß gerade dio V erbindung von Rechts-, W irtschafts
und angewandten Naturwissenschafton einem Bedürfnisse unserer Zeit 
entspricht. Es wäre schon aus diesem Grunde kaum verständlich, 
weshalb die Maßnahmen wieder rückgängig gem acht worden sollten. 
H orr Koehn w eist auf die Sorgo um die Zukunft dor jungen Leute 
hin, dio sich vertrauensvoll einem Studium  zuwendon, daß sie „weder 
zu V erwaltungsbeamten noch zu Technikern“ macht.

Diese Sorge des A rchitekten-V eroins is t  unbegründet. Einmal, 
weil die Studierenden viel selbständiger sind, als H err Koehn an
nimmt, und sodann auch deshalb, weil die akademische V orbildung 
der M asch in en in g e n ieu re  von A rchitekten und Bauingenieuren wohl 
kaum zweckmäßiger gesta lte t werden könnte. Zu den bisherigen 
Prüfungsterm inen haben sich jew eils nur 2—5 Kandidaten gemeldet. 
Das is t kaum ein Grund zur Sorge.

Ich habe schon gelegentlich dor Kommissionsberatungen (dio den 
Danziger B eratungen vorausgingen) im B erliner A rchitekten-V erein

*) H err Koehn sag t (Seite 101), daß vom Yerbando der A rchitekten- und 
Ingenieur-V ereine „mit Ueboreinstimmung fast a l l e r  Fachkreise und zw ar auch 
solcher aus dem Verein D eutscher Ingenieure, die Bezeichnung .Verwaltungs
ingenieur' für die Akademiker, welche am Schlüsse eines solchen Studiums die 
Diplomprüfung ablegen, als i r r e f ü h r e n d  bezeichnet und i h r e  B e s e i t i g u n g  
g e w ü n s c h t “ werde. Und w eiter: Die Danziger Versam m lung sei durch die 
„sorgenvolle“ F rage nach der Zukunft der jungen Leuto dahin gekommen, „das 
I n s t i t n t  der Verwaltungsingenieure, wie es in  d e r  A b t e i l u n g  I I I  d e r C h a r -  
l o t t o n h u r g e r  H o c h s c h u le  in die Erscheinung getreten  ist, als o in e  g e 
f ä h r l i c h e  H a l b h e i t  zu bezeichnen“.

darauf hingewiesen, daß es wohl richtiger wäre, die Frago nach be
sonderen Studieneinrichtungen zu Zwecken der V erwaltung vorläufig 
auszuschalten oder w enigstens doch die in dor M a s c h in e n in g e n ie u r 
abteilung geschaffene Neuordnung nicht zu kritisieren. Ich bin auch 
heute noch der Meinung, daß der Verband der A rchitekten- und 
Ingenieur-V ereine sich n icht um das kümmern sollte, was für den 
Nachwuchs der M a sc h in e n in g e n ie u re  erforderlich ist. Man könnte 
wohl sagen: Die Neuordnung in den Maschineningenieurabtoilungen 
(auch an anderen Hochschulen sind ähnliche Prüfungsordnungen er
lassen oder in V orbereitung) mag für dio im M a sc h in e n in g e n ie u r- 
wosen vorliegenden V erhältnisse zweckmäßig sein — für A rchitekten 
und Bauingenieure is t die E inrichtung nich t zu empfehlen. So oder 
ähnlich könnte die abweichende A nsicht begründet werden. H err 
Koehn sagt doch auch, „die für den V erw altungsingenieur gedachte 
V orbildung mag für die Sühne aus industriellen Dynastien oder aus 
dei hohen Finanzwelt, welche schon auf dor Hochschule dio mehr 
oder weniger bestim m te A nw artschaft auf die Stellungen eines Ge
schäftsinhabers oder D irektors eines größeren B etriebes mitbringen, 
schön und gu t sein“. W eshalb aber dann verlangen, daß die Prüfungs
ordnung geändert w erde? Die Polem ik gegen die von der Maschinen- 
ingeniourabtoilung eingeleitete Prüfungsordnung muß ganz unver
ständlich bleiben, wenn man weiß, daß die von dem Verbände er
strebten  V erbesserungen im U nterrichte gerade von den Maschinen
ingenieuren am eifrigsten vertreten  worden sind. H err Koehn ver
langt, daß a l l e n  zukünftigen A rchitekten und Ingenieuren in ganz 
gleichem Maße dio G elegenheit zu sozial-, rechts- und w irtschafts
w issenschaftlichen Studien geboten werden soll. Diese M öglichkeit 
is t ja  schon seit vielen Jahren  an fast allen H ochschulen vorhanden. 
Eine Erfahrung, die auf Jahrzehnte zurückreicht, h a t aber gozeigt, 
daß es n icht genügt, den U nterricht anzukündigen. E r  muß auch in 
die Studienpläno aufgenommen werden, muß system atisch eingereiht 
werden. Und — was noch w ichtiger is t — die Disziplinen müssen 
Gegenstand dor Diplomprüfungen sein. Das alles h a t die Abteilung 
für M aschineningenieurwesen ausgeführt. Seit einem Jah rzehn t schon! 
W ürde es nicht vielleicht näher liegen, zunächst einmal die Studien
einrichtungen der A rchitekten und Bauingenieure zu beeinflussen?

In  der M aschineningenieurabteilung sind s ä m t l i c h o  Studierende 
veranlaßt, schon im ersten S tudienabschnitt sich m it V olksw irtschafts
lehre zu beschäftigen, weil diese bereits Gegenstand der Diplom V o r
prüfung ist. In der D ip lo m h au p tp rü fu n g  werden von a l l e n  Kandi
daten K enntnisse der Rechts- und Verwaltungskunde verlangt. Es 
worden ferner V erkehrssprachen geprüft und es werden zudem in dem 
ganzen U nterricht und demgemäß auch in den Prüfungen ste ts  die 
sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen berücksichtigt. Das will 
doch auch dor Verband. W arum  die Polem ik? W eil einzelnen S tu 
dierenden, die auf das Studium der genannten Gebiete noch mehr Zeit 
verwenden wollen, oder die m it größerer Neigung und Begabung sich 
ihnen widmen wollen, entsprechende Zeit und E rleichterung bei der 
Boarbeitung konstruktiver Aufgaben gew ährt w ird? W enn die W o rt
führer des Verbandes sich doch einmal E insicht in die Nouordnung 
verschaffen wollten! Die Differenz in den A nsichten würde so gering
fügig werden, daß w eitere W orte  zu d io s e m  Punkto unnötig sein 
würden. Ich glaube, auch H err Koehn würde dann die Sorgo um die 
Prüfungsordnung der Maschineningenieure den M aschineningenieuren 
üborlassen können.

Ganz anders liegt es m it der Frage einer zeitgemäßen Reform 
der Vorbildung von höheren Verwaltungsbeamten. H ier fohlt vorläufig 
noch dio genauere Stellungnahm e meiner Gegner. Auch H err Koehn 
ha t seine A nsicht n icht erkennen lasson. W o sollen die zukünftigen 
höheren V erwaltungsbeam ten (Regierungsreferendare. R egierungs
assessoren, Landräto, O berregierungsräte usw.) ihre akademisch wissen
schaftliche Vorbildung erhalten? Sollen die Technischen Hochschulen 
nach wie vor ausgeschaltet bleiben? Soll die U niversität die einzige 
und ausschließliche Hochschule der „höheren V erw altung“ bleiben? 
Es g ib t Techniker, die der U niversität ihre M onopolstellung gew ahrt 
wissen wollen und es ungern sehen, wenn der Nachwuchs in der 
höheren V erw altung auch aus den technischen Hochschulen hervor
gehen würde. Ich verm ute, daß H err Koehn diese Anschauung te ilt. 
E r  sagt: „Zweifellos is t für dio Arboit des V erwaltens im engeren, 
rein fachlichen Sinne ebenso ein gründliches F ach s tu d iu m  nötig, wie 
für die A usübung technischer Berufe, und es v e r s t e h t  s ic h  e i g e n t 
l ic h  v o n  s e l b s t ,  daß es nicht möglich ist, in der bisher üblichen 
Studien- und Vorbildungszeit L eute herauzubilden, die zugleich in der 
V erwaltungskunde und in der Technik vollwertige Fachleute sind.“ 
E r  unterscheidet h ier (wie auch an anderen S tellen seiner früheren 
Ausführungen) Vorwaltungsbeamto im „engeren Sinne“ von solchen, 
dio „auch“ Verwaltungsbeam te sein können. Die ersteren — die die 
maßgebenden Personen in don Landesregierungen sind — sollen an 
den U niversitäten studieren, weil man den technischen Hochschulen 
die akademische Vorbildung der höchsten Beamten nicht anvortrauen 
will. In Danzig tra t diese Anschauung noch deutlicher hervor. H ier 
sagte H err Koehn: „W ir glauben, daß es notwendig ist. zu sagen, 
daß j e d e r ,  der auf die technische Hochschule geht, die Begeisterung 
in  sich tragen muß, ein g u te r Techniker, ein gu ter Ingenieur oder ein 
gu ter A rchitekt zu werden. W ir glauben, daß das Bedürfnis nach 
L euten, die sich m it der Technik befassen, aber hauptsächlich ver
walten wollon, b e s s e r  an den U n i v e r s i t ä t e n  erfüllt wird. W ir wollen 
auf u n s o ro n  Hochschulen A rchitekten und Ingenieure erziehen.“
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Ich kann mich des E indrucks n ich t erwehren, daß eine solche 
A nsicht kleinm ütig und zaghaft erscheinen muß. W enn die Techniker 
selbst n icht daran glauben, daß der Landrat auf der technischen Hoch
schule studieren kann, so wird auch die V olksvertretung das Privileg 
der Juristenschule und damit die V orherrschaft der Ju ris ten  kaum 
beseitigen w o lle n .  W ir  können verschiedener Meinung sein, wie im 
einzelnen das Studium der höheren V erwaltungsboam ten an den neuen 
Hochschulen zu gestalten w äre; vorher aber müssen w ir darüber K lar
heit schaffen, ob die technische Hochschule bezüglich des Studium s 
der höchsten Beam ten m it der U niversität g l e i c h g e s t e l l t  werden 
soll. W er diese G leichstellung ablehnt, muß sich dann aber auch 
bewußt werden, daß die W ürdigung der technischen Intelligenz m it 
schönen W orten  allein n icht m ehr zu erreichen ist. H err Koehn tr i t t  
sehr warm dafür ein, daß die ,.intelligentesten, w eitsichtigsten, ge
schicktesten“ Beamten und die „vornehm sten Charaktere“ in die l e i 
t e n d e n  Stellen berufen werden „ohne R ücksicht darauf, ob ihre V or
bildung eine verwaltungsm äßige, eine juristische oder technische ge
wesen is t“ . W ie is t das m it seiner vorerwähnten Forderung eines 
„Fachstudium s“ für die „V erwaltungsbeam ten“ im „engeren“ Sinne 
vereinbar? Doch wohl nur so, daß er sich zwei K ategorien von 
höheren Verwaltungsbeam ten vorstellt, von denen die bevorrechteten 
w ieder durch die ju ristische Schule gegangen sein müssen —  jeden
falls aber n icht auf technischen Hochschulen stud iert haben können.

H err Koehn möge doch deutlich sagen, ob er die technische Hoch
schule als Hochschule der höheren V erwaltungsbeam ten (Regierungs
referendare, Regierungsassessoren usw.) anerkannt wissen will oder 
nicht. Ohne diese Festste llung  is t  eine w eitere Diskussion zwecklos.

Das M anuskript zu vorstehenden Ausführungen hatte  ich vor 
längerer Z eit der Schriftloitung dieses B la ttes übersandt. Ich erhielt 
es je tz t m it der B itte  w ieder zugestellt, in einer w eiteren Ausführung 
zu versuchen, ob n ich t eine einigende Form el gefunden werden könne.

Nachdem der Verband sich erneut m it der Frage beschäftigt hat. 
ob die technischen Hochschulen nicht doch in  irgend einer Form bei 
der Vorbildung der höheren Verwaltungsbeam ten beteiligt werden 
könnten, folge ich der gegebenen A nregung der Schriftleitung.

Durch die bisherigen D arstellungen der V ertre te r des Verbandes 
geh t (nach meiner Auffassung) der Irrtum , es sollten durch die an den 
technischen Hochschulen getroffenen Maßnahmen solche (und nur 
solche) Akademiker zu „leitenden“ Beamten vorausbestim m t werden, 
die eine besondere akademische (theoretisch-wissenschaftliche) A us
bildung erhalten haben. Dadurch sollten — so schließt man w eiter — 
die Techniker, die A rchitekten  und Ingenieure, in den einzelnen V er
w altungen als unfähig oder doch als m inder fähig für „leitende“ 
Stellen bezeichnet werden. — W as meine vielfachen Ausführungen 
betrifft, so war diese A uffassung schon aus folgendem Grunde ganz 
fern liegend: Ich habe w iederholt hervorgehoben und will dies hier
m it nochmals tun, daß ich der Hochschulbildung, d. h. der Form  
des Studiums, den Studieneinrichtungen, der Prüfungsordnung usw. 
bei der beregten Frage den g e r i n g s t e n  W e rt beimesse. Viel wich
tiger als alle E inrichtungen zur A usbildung des Menschen scheint mir 
der G ehalt zu sein, den der einzelne selbst in sich träg t. Jedenfalls 
lehren viele Beispiele, daß weder die M ittelschule noch die Hochschule 
den Lebensweg bestim m t haben. Ich könnte auch aus voller Ueber- 
zeugung sagen, nur die „vornehmsten C haraktere“, die „fähigsten 
Köpfe“, die jew eils „tüchtigsten B eam ten“ sollten die „führenden 
Stollen“ einnehmen, ganz gleichgiltig, ob sie B aukünstler oder W asser
bauer oder M aschinonkonstrukteure sind. Ich weiß aber auch, daß 
w ir m it solchen Forderungen in unserem großen Staatsw esen nicht 
w eiter kommen. Besonders deshalb nicht, weil w ir e in e r  m ä c h 
t i g e n  T r a d i t i o n  g e g e n ü b e r s t e h e n .  In  D eutschland h a t sich in
folge einer eigenartigen langen Entw icklung die Anschauung fest
gesetzt — und dies gerade bei den regierenden Beamten und in den 
Parlam enten —  daß die Techniker, sowohl die beam teten, als die im

freien B eruf stehenden, für leitende S tellen der Staatsverw altung (und 
w eiter auch der Selbstverwaltungen) n ich t befähigt und nicht geeignet 
seien. Daß gerade bei dem Techniker die E igenschaften n i c h t  zu 
finden seien, die zum „V erw alten“ erforderlich sind; daß man deshalb 
besondere „V erw altungsbeam te“ haben müsse. Die A nsicht besteht, 
und sie sitz t sehr fest; dam it müssen wir rechnen. Um diese für 
unser V aterland so überaus schädliche und für die nächste Z eit sicher 
u n b e r e c h t i g t e  A nsicht zu überwinden, is t m indestens die A rbeit 
einer ganzen G eneration nötig.

W enn unser Land in 30 Jah ren  so weit sein soll, daß die ein
zelnen Berufsstände nach dem gew ürdigt werden, was sie dem S taate 
und der V olksgem einschaft leisten, wenn insbesondere die Techniker 
der verschiedensten Berufsrichtungen in den w eitverzweigten Aemtern 
des S taats, der Selbstverwaltungen und dor Privatw irtschaften den aus 
der Juristenschule kommenden Beamten — die man je tz t „höhere 
V erw altungsbeam te“ nennt — gleichberechtigt, gleichgeordnot. gleich
geste llt sein sollen, so müssen w ir dam it beginnen, die verkehrte A n
schauung von u n te n  h e r a u f  durch den jungen Nachwuchs zu be
kämpfen. W ir müssen dahin wirken, daß in die maßgebenden Stollen 
selbst die E insicht eindringt, daß man auch dem Techniker diejenige 
Stellung einräumen muß, die seinem Können gebührt und daß man 
ihn nicht deshalb von den leitenden Stellen ausschließen darf, weil er 
„Techniker“ ist. Die Träger dieses Gedankens müssen also dem Tech
niker doch so nahe stehen, daß sie seine Erziehung, seine D enkungs
art, sein A rbeitsreich genau genug kennen und vollkommen verstehen. 
Das kann aber nur dadurch geschehen, daß w ir den j u n g e n  Tech
nikern den E in tritt in die P r a x i s  der V erw altung und zwar derjenigen 
V erwaltung, welche in Preußen als „höhere V erw altung“ bezeichnet 
wird, ermöglichen. N ächst der inneren V eranlagung is t gerade diese 
Schule der Praxis entscheidend.

Auch das soll hier w iederholt hervorgohoben werden, daß dioso 
praktische Schulung für je d e n  auf einer technischen Hochschule vor
gebildeten Techniker zugänglich sein soll — er muß nur den W i l l e n  
haben, sich in den Geschäften zu üben, die nach unseren derzeitigen E in 
richtungen der „höheren V erw altung“ als Berufsarbeit zugewiosen sind.

Und w eiter will ich auch die M öglichkeit gew ahrt wissen, daß 
ältere Techniker, die bereits viele Jah re  in ihrem B eruf stoben, sich 
dem Berufe der „höheren V erw altung“ widmen bezw. in S tellen der 
„höhoren V erw altung ' einrücken können. N atürlich auch hier wieder 
un ter der Voraussetzung, daß die betreffenden Beamten die für die 
B erufstätigkeit der höheren V erwaltung erforderlichen K enntnisse und 
Erfahrungen gewommen haben. U nd gerade hierin wird ja  auch der 
Verband keine abweichende oder weitorgehende Forderung stellen.

W enn daher die an dieser S telle zum A usdruck gekommene 
M einungsverschiedenheit auf einen Irrtum  hinsichtlich meiner ander
w ärts ausgesprochenen A nsichten zurückzuführen ist, so würde die 
von der Schriftleituug angeregte E inigung zu finden sein Ich schlage 
dazu folgendes vor: Der Verband möge dafür eintreten, daß das preu
ßische G esetz von 1906 „Uber die Befähigung für den höheren Ver
w altungsdienst“ dahin abgeändert wird, daß 1. auch den Diplom
ingenieuren der technischen Hochschule ohne U nterschied der Fach
richtung die L aufbahn der höheren V erwaltung eröffnet werde — daß 
also die R egierungspräsidenten erm ächtigt werden, Diplomingenieure 
nach denselben Grundsätzen, die für G erichtsreferendare gelten, als 
R egierungsreferendare anzunehmen und daß 2. die Ausnahme, welche 
für Aufnahme älterer, bereits längere Z eit im Gerichtsdiensto tä tig  
gewesener Personen zulässig is t, auch für Beamte des Baudienstes 
Geltung erhalten, daß also auch Baubeamte geradeso wie Ju s tiz 
beamte un ter besonderen V oraussetzungen in die „höhere V erw altung“ 
übertreten  können.

M it einer solchen Forderung könnten sich voraussichtlich alle 
Techniker und besonders alle M itglieder des Verbandes einverstanden 
erkläron. V ielleicht könnte dann auch die zurzeit bestehende Abneigung 
gegen die Studieneinrichtungen der A bteilung I I I  überwunden werden.

Vermischtes
Vergleichende Formenlehre des Ornamentes und der Pflanze.

Schönes Ornament und saftige Profile sind die Zierden des Bauwerkes. 
Das Ornament is t ein so wesentlicher B estandteil der Baukunst, daß 
es eines der sichersten Erkennungszeichen für den Stil, ja  für jedes 
Jah rzehn t der E ntstehung des Bauwerkes bildet. E s gehört also rech t 
eigentlich zum Können des Baumeisters. Berlin h a t seit hundert 
Jah ren  den Ruhm m eisterhaftes Ornam ent zu schaffen. Die Namen 
Schinkel, B ötticher und Jakobstal glänzen in den K reisen der Orna
mentliebhaber. Ihre Schüler haben m it E ifer und großer Begabung 
dieses überlieferte Pfund gepflegt. E s is t daher m it besonderer Freude 
zu begrüßen, daß dieser alte Ruhm der B erliner Schule n icht erlischt 
und der alte Stamm ein neues Reis getrieben hat.

Das soeben erschienene W erk  von M eurer: Vergleichende Form en
lehre des Ornamentes und der P flanze1) wird neues Leben in das 
Schaffen der Ornamente bringen, ln  diesem M eisterwerke is t alles 
zusammengefaßt, was das vergangene Jah rhundert an befolgenswerten i 
Lehren für das Ornament aufgestellt hat.

*) Meurer, Vergleichende Form enlehre des Ornamentes und der Pflanze, j 
Dresden. Ktihtmann, 1909. Gr. Quart. 596 Seiten. 2000 Abbild. 60 Mk.

Da ertön t vorab aus jeder Seite der Ruf: „Zurück zur N a tu r!“
Den R uf „Zurück zur N atur“ hatten  vor allem die Liebhaber des 

M ittelalters erhoben. H a t doch die Gotik un ter all dem Neuen, das 
ih r die B aukunst verdankt, auch ein völlig neues Ornament h in te r
lassen. Daß dieses sich auf die N atur in Laub und G etier stü tz t, war 
jedem klar. Der große Viollet-le-Duc hatte  m it seinem M eisterstift die 
Pflanzenvorbilder und die daraus entstandenen gotischen Ornamente 
zusam m engestellt.5) Der unvergleichliche Lehrer Schäfer entzündete in 
uns die Begeisterung für dieses erfolggekrönte Vorgehen der alten 
gotischen M eister und manch einer h a t versucht diese verlockenden 
Pfade zu beschreiten.

Auch B ötticher und seine Schüler griffen zurück zur Natur und 
suchten den überlieferten Ornamenten der A lten an der Hand der 
sprossenden B lä tter und B lüten neues Leben einzuflößen. Diejenigen, 
welche sich am freim ütigsten der N atur hingaben. haben dann auch 
die geistreichsten Ornamente geschaffen. Schon B ötticher bemerkte 
dabei in zutreffendster W eise, daß das schönste Ornament der Gotik

2) Viollet-le-Duc. D ictionnaire raisonné de l’architecture française du XT e 
au  X V I e siecle. P a ris  1875. S. 48511.
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Abb. 254. 1. Pfeilerkapitell aus Corvetri, 
8. Kapitell von etruskischem  T orrako tta- 
sarkophage, 3. Protoionischos Kapitell aus 
Delos, 4. dsgl. von der Akropolis, Athen

Abh. 255 1. Cyprlsches Kapitell nach
Aufnahme von Professor Dörpfeld, 2. K a
pitell aus dem P erserschu tt der Akropolis, 
Athen, nach Prof. Borrm ann, 3. Prüh- 
jonisehes Kapitell in A then, Original im 

Britischen Museum

Abb. 256. Römische Rankenspirale. M arm orfries im Museum dos L ateran , Rom

sich in nichts unterscheide von 
dem der Renaissance außer in 
solcher W eise wie sich alles 
in verschiedenen Zeiten und 

unter verschiodonen Menschen üblicherweise von oinandor abhebe.
Dam it war der Nagel auf den Kopf getroffen.
Trotz alledem sucht sich unsere Zeit n icht den Ruhm zu erwerben 

ein ih r eigentümliches Ornament auf Grund der immer jungen N atur 
zu schaffen.

So „echt“ wie möglich das Ornament irgend eines S tiles der 
Vergangonheit nachzuahmen, je tz t das der Zeit „um 1800“, bleibt der 
einzige Ehrgeiz der begabtesten K ünstler. Das is t recht bedauerlich 
besonders im neuen deutschen Roiche, dosson K raft und Gedeihen 
man so gern auch iu einer oignen B aukunst sich den Jahrhundorton 
Überliefern sähe.

Man kann daher nur m it der größten Freude jedes Vorgehen be
grüßen, welches das Trachten, vergangene Stile so „echt“ wie mög
lich nachzuahmen, auf irgend eine W eise untergräbt.

Dazu is t das vortreffliche W erk M eurers wie geschaffen.
Der Zusammenhang des antiken Ornamentes m it der N atur war 

nicht so klar wie hoi der Gotik. D er irrige Gedanke, daß die A lten 
ein unbekanntes Zauberm ittel besessen hätten, das Stilisieren, durch 
das es ihnen möglich gewesen sei, ih r unvergleichliches Ornament zu 
schaffen, ließ viele auf Irrpfade geraten  oder mutlos — in Erm ange
lung dieses Arkanums — auf Eigenes verzichten. Der alles erhaltende 
Sand E gyptens ha t dem Entdeckereifer des vorigen Jahrhunderts nun 
so viel alte Form en ausgeliofort, daß man das W orden des griechi
schen Ornamentes ünwidorleglich vor sich sicht. Das hat M eurer 
trefflich auf Grund aller Funde dargelegt. Sogar die E ntstehung  des 
geheimnisvollen jonischen Kapitells entschleiert 
sich vor unsoren Augen (Abb. 254 und 255).

Man sieht ober auch durch die vorzüglichen 
Beispiele, die M eurer aus allen Stilen und 
Zeiten^ beibringt, daß es nie ein B eharren bei 
den einzelnen Form en gegeben hat. Uoberall 
herrsch t ein beständiges V erändern und V or
wärtsdrängen. Neben diesem geschichtlichen 
W erdegang dos Ornamentes, der durch sehr 
schöne, n icht allzubekannte Beispiele belegt wird 
(Abb. 256). g ib t Meurer die B lä tte r. B lüten,
Knospen, Stengol und Samen der Pflanzen in 
der eigenartigsten Auswahl und Darstellung.
Dadurch muß in jedem  das VerlaDgon rege

A bt. 257. Bliltenzweig einer Komposite 
im seiten- und endständigen, in Bractecn 

stehenden Bliltenköpfchen 
werden ebenfalls zur N atur zu
greifen, die so herrliche Einzelheiten bietet, um seinerseits neues zu 
schaffen (Abb. 257 und 258). Daher is t das W erk M eurers be
sonders puch allen Schulon zu empfehlen. Kein Volk kann ihm 
etwas ähnliches an die Seite stellen. W enn sich M eurer dabei in 
deutscher G ründlichkeit auch in die Bildungsgesotzo der B lä tter und 
Bliitenstäudo vertieft und dieses durch zahlreiche Sehomazoichnungen 
belegt, so könnte das allerdings manchen irreführen, als sei damit 
irgend ein E rsatz  für das „S tilisieren“ gegeben. Doch das m eint 
M eurer nicht. E r w'eist den K ünstler in den verschiedensten Fächern 
auf die tausendfältigen Schönheiten der N atur hin. Derjenige, wolcher 
Tapeten, gewrobto Stoffe oder W andm uster zu entwerfen hat, findet an 
B lüten und Knospenständon die reizvollsten Beispiele (Abb. 259). 
F ü r die Goldschmiedekunst könnten sich neue Wege auftun. Be-
h arrt doch die kirchliche G oldschm iedekunst fast ausnahmslos bei 
einem kunstlosen Naehahmon m ittelalterlicher Vorbilder. Dagegon 
zeig t das „Kayserzinn“ in welch m eisterhafter W eise die N atur zu 
Neubildungen verw endet -werden kann, so daß kein zweites Volk, 
selbst nicht die Franzosen, etwas ähnliches diosem an die Seite zu
stellen haboo.

Daß sich auch in den anderen Kunstgewerben solche verheißungs
vollen Ansätze für ein deutsches Ornament bilden könnten, dafür sind 
die zahllosen Beispiele M eurers wie geschaffen. Derjonigo, welcher 
Glas- oder Tongefäßo zu entwerfen h a t findet ungeahnte Hilfsmittel 
von der N atur geboten, die seine Phantasie befruchten (Abb. 260). 
Kein K ünstler -wird M eurers Buch ohne großen Nutzen aus der Hand 
legen, aber auch der Kunstforscher findet hier zum ersten Mal die 
Ergebnisse aller A usgrabungen und Forschungen im fernen Morgen
lande, in Griechenland, in Italion zu einem Ganzen zusam mongestellt 

wie es nirgends besser geboten wird. Diejenigen, 
welche durch ihre U nterstü tzung das Erscheinen 
dieses W erkes ermöglichten, die Königliche A ka
demie des Bauwesens, das M inisterium für Handel 
und Gewerbe, und nahe Frounde des Verfassers 
haben der Fortbildung der K unst einen großen 
D ienst erwiesen. Möge dieses Meisterwerk zahl
reiche L eser und Nachfolger finden, besonders 
im deutschen Vaterlande. H a s a k

Abb. 258. Aufsicht auf die Blutendolde 
der Bärenklau. Heracleum  Spbondilium. 
Innere Blüten zyklisch, äußere symme

trisch gebildet

Abb. 259, Römischer Federkohl. B rassica oloracea. 
T raubenartiger Blütenstand. Zusammengesetzte Traube 
(Rispe), daneben die S tutzblättchen m it Verzweigungen 
in ihren Achseln. Die L aubblätter des Schaftes wurden 

für römische K apitellblfitter vorbildlich

Abb. 260. V erw achsenblättrige Biumen- 
krone. Blüte und Knospe der breit

b lättrigen  Kalmie. Kalmin latifolia


